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Betriebliche Determinanten der Lohnhöhe 
und der übertariflichen Bezahlung 

Eine empirische Analyse auf der Basis des IAB-Betriebspanels 

Lutz Bellmann und Susanne Kohaut* 

In diesem Beitrag wird anhand der Daten der 1. Welle des IAB-Betriebspanels der Einfluß einer Reihe von Variablen als De-
terminanten der betrieblichen Lohnhöhe und der übertariflichen Bezahlung untersucht und damit die Bedeutung des Markt-, des 
Effizienzlohnansatzes und des Verhandlungsansatzes für die Erklärung der Lohnhöhe und der übertariflichen Bezahlung über-
prüft. 
Für die Bestimmung der Bedeutung dieser Determinanten werden Regressionsmodelle geschätzt. Es werden sowohl für die 
Lohnhöhe als auch für die übertarifliche Entlohnung jeweils Regressionsschätzungen für die Gesamtwirtschaft (alle Wirt-
schaftszweige), das Produzierende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich durchgeführt. Die übertarifliche Entlohnung wird 
als relative Lohnspanne in Prozent gemessen. Als Lohnhöhe wird die durchschnittliche monatliche Lohnsumme pro Beschäf-
tigten eines Betriebes angesetzt, wobei eine semilogarithmische Regressionsfunktion verwendet wird. 
Es ergeben sich interessante Unterschiede hinsichtlich des Einflusses bestimmter Variablen auf die Lohnhöhe und die überta-
rifliche Entlohnung: Während die Offene-Stellen-Quote in den Regressionen für die übertarifliche Entlohnung hochsignifikant 
und positiv ist, ist der Einfluß auf die Lohnhöhe negativ, im Dienstleistungsbereich sogar hochsignifikant. Die Variablen Frau-
enanteil, Anteil Qualifizierter und Teilzeitkräfteanteil an den Beschäftigten, die die Marktposition der Betriebe charakterisie-
ren, sind in den Regressionen für die Lohnhöhe signifikant. In den entsprechenden Regressionen für die übertarifliche Bezah-
lung ist dies jedoch nicht der Fall. Der Einfluß der Senioritätsentlohnung und der betrieblichen Altersversorgung ist ebenfalls 
uneinheitlich. In Übereinstimmung mit anderen Studien führt die Existenz eines Betriebsrates zu einer geringeren übertarifli-
chen Entlohnung und einer höheren Lohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten. Auch der Einfluß der Betriebsgröße, des Wirt-
schaftszweigs, der Region, der Modernität der Produktionsanlagen und des Standes der Technik ist hochsignifikant. Insgesamt 
wird die Lohnhöhe wohl eher von innerbetrieblichen Strukturen, wie dem Frauenanteil oder dem Anteil Qualifizierter, beein-
flußt. Die übertarifliche Entlohnung hingegen ist möglicherweise stärker von externen Faktoren, insbesondere dem Arbeitsmarkt 
abhängig. Es zeigt sich aber auch, daß die Trennung der von den drei verschiedenen Erklärungsansätzen ausgehenden Effekte 
nicht eindeutig möglich ist und die auf der Basis dieser Theorien erwarteten Vorzeichen nicht immer geschätzt werden. 
Abschließend wird der Einfluß der Betriebsgröße auf die Entlohnung ausführlicher betrachtet und insbesondere auch graphisch 
verdeutlicht. Vergleicht man Betriebe unterschiedlicher Größe, so ist Variation der Lohnhöhe im Produzierenden Gewerbe stär-
ker als im Dienstleistungsbereich. Der aufgrund der Effizienzlohntheorie und anderer empirischer Untersuchungen zu erwar-
tende positive Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Entlohnung kann hier jedoch nicht eindeutig nachgewiesen wer-
den. 

Gliederung 
1 Einleitung 
2 Theoretische Erklärungsansätze 
3 Konzeption der Untersuchung 
 

3.1 Übertarifliche Entlohnung und Lohnhöhe im 
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3.2 Verschiedene Determinanten von Lohnhöhe und 
übertariflicher Entlohnung 

3.3 Ökonometrischer Ansatz 
4 Ergebnisse der Regressionsschätzung 

4. l Interpretation der empirischen Ergebnisse 
4.2 Graphische Analyse des Zusammenhangs zwischen 

Betriebsgröße und Entlohnung 
5 Zusammenfassung 
Literatur 
Anhang: Zusätzliche Informationen zur Variablen „Lohn-
höhe“ 

l Einleitung 
In der ökonomischen Theorie ist ein bemerkenswerter Wan-
del bei der Betrachtung der Rolle der Löhne festzustellen. Es 
stehen nicht mehr so sehr Arbeitsangebot und Arbeitsnach-
frage als Determinanten der Lohnhöhe im Vordergrund, son-
dern die Gestaltung der betrieblichen Lohnpolitik zur Errei-
chung bestimmter Ziele wird untersucht. Dabei werden ins-
besondere die Fragen der Entwicklung der Lohnstruktur dis-
kutiert. Die wichtigsten sind die Förderung und die Erhaltung 
des betrieblichen Humankapitals, die implizite Versicherung 
risikoaverser Beschäftigter gegen Einkommensschwankun-
gen, die Schaffung von Leistungsanreizen und die Motivati-
on der Beschäftigten sowie die Gewinnung befähigter Ar-
beitskräfte und die Senkung der betrieblichen Fluktuation. 
Jede dieser Forschungsfragen hat zur Entstehung einer eige-
nen Theorie der Lohnstruktur geführt, wie beispielsweise der 
Humankapitaltheorie oder der verschiedenen Varianten der 
Effizienzlohntheorie. Diese Theorien haben über die Unter-
suchung der Lohnstruktur hinaus Erklärungsansätze für die 
Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung gelie-
fert. In diesem Zusammenhang wurde auch die Analyse ver-
schiedener Marktformen abgelöst durch die Untersuchung 
von Institutionen, wie den Verhandlungssystemen auf dem 
Arbeitsmarkt, den Tarifpartnern und der öffentlichen Ar-
beitsmarktpolitik, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 
* Dr. Lutz Bellmann und Dr. Susanne Kohout sind wissenschaftliche Mit-

arbeiter im IAB. Der Beitrag liegt in der alleinigen Verantwortung der 
Autoren. 
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Für die Bundesrepublik Deutschland ist es typisch, daß eben-
so wie etwa in den skandinavischen Ländern, aber anders als 
beispielsweise in England oder den USA, Tarifverhandlungen 
nicht auf Betriebs-, sondern zumeist auf regionaler (z.B. Me-
tallindustrie) oder sogar Bundesebene (z.B. öffentlicher 
Dienst) geführt werden. Die Organisationsstrukturen der Ta-
rifvertragsparteien entsprechen dieser Verhandlungsstruktur. 
Als Konsequenz ergibt sich eine weitgehende Standardisie-
rung der Löhne und deutliche Vereinheitlichung der Arbeits-
bedingungen. Diese relativ zentralisierten Kollektivverträge 
müssen notwendigerweise von besonderen Umständen und 
Bedingungen einzelner Unternehmen abstrahieren und sich 
an den finanziellen Möglichkeiten marginaler Firmen orien-
tieren. Die regional geführten Verhandlungen werden auf bei-
den Seiten zentral von den Dach- und Spitzenverbänden ko-
ordiniert bzw. kontrolliert. Sogenannte Pilotabkommen, die 
vor allem in bestimmten, hochgradig organisierten Bezirken 
der Metallindustrie (vor allem Baden-Württemberg) abge-
schlossen werden, beeinflussen faktisch die übrigen Ab-
schlüsse dieser und anderer Branchen; dadurch entsteht eine 
spezifisch deutsche Variante des „pattern bargaining“ (vgl. 
Keller 1993: 129 ff). Die weitgehende Standardisierung der 
Löhne in den Tarifverträgen hat zu regelmäßigen übertarifli-
chen Zahlungen in vielen Unternehmungen geführt, durch die 
den betrieblichen Besonderheiten Rechnung getragen werden 
kann. 

Bisher liegen allerdings wenige empirische Untersuchungen 
vor, die den zweistufigen Verhandlungsablauf – also die Be-
stimmung der tariflichen und der übertariflichen Entloh-
nungskomponenten – explizit berücksichtigen. Auch wird bei 
den theoretischen Erklärungsansätzen nicht zwischen den 
Einflußfaktoren auf den Tarif- und denen auf den Effektivlohn 
unterschieden. Vielmehr gehen die Theorien von einem 
markträumenden Lohnsatz aus und versuchen zu erklären, 
warum es für einen Betrieb ökonomisch sinnvoll sein kann, 
Lohnprämien bzw. Zuschläge zum markträumenden Lohn zu 
zahlen. Da bereits der Tariflohn über dem markträumenden 
Lohn liegen kann, ist eine eindeutige Differenzierung zwi-
schen den Determinanten des Tariflohns und des Effektiv-
lohns empirisch nicht möglich. Allerdings lassen sich aus den 
verschiedenen Theorien zur Lohnstruktur auch Hypothesen 
zur übertariflichen Entlohnung, also dem Teil der Lohnprä-
mie, der nicht auf Tarifverträge zurückzuführen ist, und zur 
Lohnhöhe ableiten. 

Die vorliegende Untersuchung folgt weitgehend dem Ansatz 
von Meyer (1994, 1995), der erstmals für die Bundesrepublik 
Deutschland Firmendatensätze verwendet hat, um die Trag-
fähigkeit der genannten Ansätze für die Erklärung der überta-
riflichen Entlohnung zu überprüfen. Im Unterschied zu die-
ser Studie wird jedoch neben der übertariflichen Entlohnung 
– gemessen als relative Lohnspanne – die Lohnhöhe in den 
Betrieben analysiert, um auch vor diesem Hintergrund die 
Bedeutung der erklärenden Variablen zu untersuchen. Dabei 
kann auf die Daten der ersten Welle des IAB-Betriebspanels 
zurückgegriffen werden. 

Der Aufbau des Beitrages ist folgender: Zunächst sollen eini-
ge Theorien zur Lohnstruktur und ihr Beitrag zur Erklärung 
von Lohnhöhe und übertariflicher Entlohnung kurz darge-
stellt werden. Im dritten Abschnitt wird das IAB-Betriebs-
panel kurz vorgestellt, eine Beschreibung des Datenmaterials 
mit Bezug zur übertariflichen Entlohnung und zur durch-
schnittlichen Lohnsumme vorgenommen und der ökonome-
trische Untersuchungsansatz erläutert. Im vierten Abschnitt 
werden die ökonometrischen Ergebnisse präsentiert. Der 
fünfte Abschnitt faßt die Ergebnisse zusammen. 

2 Theoretische Erklärungsansätze 
Humankapitaltheorie 
In der Literatur wird als erster Erklärungsansatz meistens die 
Humankapitaltheorie (Becker 1967 und Mincer 1974) ge-
nannt. Danach sind die allgemeinen und beruflichen Bil-
dungsabschlüsse der Arbeitskräfte, aber auch ihre „on-the-
job“ erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten entscheidend 
für die Entlohnung. Dabei ist der Zusammenhang zwischen 
Qualifikation und Entlohnung kurzfristig entkoppelt, wenn 
Betriebe z. B. ihre Beschäftigtenzahl erhöhen wollen und des-
halb ihre Lohnposition gegenüber den mit ihnen am Arbeits-
markt konkurriernden Firmen verbessern, um auf diese Wei-
se Mobilitätsanreize zu schaffen. Umgekehrt können 
schrumpfende Betriebe Lohnzurückhaltung üben, um ihr 
Überleben zu sichern. Diese beschäftigungspolitischen Ziele 
der Betriebe können prinzipiell sowohl in die Branchenver-
handlungen als auch in die verschiedenen regionalen Ver-
handlungen eingehen oder bei der übertariflichen Bezahlung 
eine Rolle spielen. 

Marktansatz 
Hansen und Rehn (1956) führen die übertarifliche Bezahlung 
und deren Entwicklung in erster Linie auf eine Über-
schußnachfrage nach Arbeit zurück, die wegen der mangeln-
den Differenziertheit von Tarifverträgen in der übertariflichen 
Bezahlung ihren Ausdruck finden kann. In diesem als Markt-
ansatz bezeichneten Erklärungsansatz wird die höhere Be-
zahlung von Arbeitskräften in expandierenden Unternehmen 
quasi erzwungen, d.h., ohne höhere Bezahlung ist eine Be-
setzung der offenen Stellen für die Betriebe nicht möglich. 
Wenn aufgrund institutioneller Gegebenheiten die Lohnver-
handlungen auf der Basis von Branchen und Regionen nur 
wenig unterschiedliche Verhandlungsergebnisse erbringen, 
kommt der übertariflichen Bezahlung eine große Bedeutung 
zu. Sie stellt sicher, daß die Lohnhöhe ihre Informations- und 
Lenkungsfunktion erfüllt und damit die Funktionsfähigkeit 
des Arbeitsmarktes aufrechterhalten kann. 

Effizienzlohntheorien 
Ausgangspunkt der Effizienzlohntheorie ist die Vorstellung, 
daß die Entlohnung der Arbeitskräfte höher ist auf dem von 
ihnen gegenwärtig besetzten Arbeitsplatz als auf einem an-
deren. Einer der theoretischen Ansatzpunkte der Effizienz-
lohntheorie (Yellen 1984) ist darin zu sehen, daß der produk-
tive Beitrag des einzelnen Arbeitnehmers nur unter Aufbrin-
gung von Informationkosten meßbar ist. Desweiteren verlan-
gen neue Produktionsverfahren, wie flexible Fertigungssy-
steme, flexible Transportsysteme oder die Vernetzung von 
Produktions- und Verwaltungsbereichen innerhalb eines Be-
triebes, nicht die Intensivierung aktiver körperlicher Arbeit, 
sondern die ständige reaktive Leistungsbereitschaft der Ar-
beitnehmer, falls es der Produktionsprozeß erfordert (vgl. 
Meine und Ohle 1990). 

Daraus ergibt sich, daß eine genaue Spezifikation der Ar-
beitsleistung problematisch ist und Arbeitsverträge deshalb 
nur vage Bestimmungen über konkret zu leistende Arbeit ent-
halten. Das Fehlen von Bestimmungen im Arbeitsvertrag, die 
Arbeitsintensität und Arbeitsinhalte festlegen, bedeutet für 
den Betrieb zunächst einen Gewinn an Flexibilität bei der An-
passung an eine sich verändernde Umwelt. Andererseits ist es 
notwendig, im Einzelfall zu bestimmen, welche Aufgaben der 
einzelne Arbeitnehmer übernehmen soll (vgl. Simon 1957, 
Williamson u. a. 1975). Die Berücksichtigung der betriebli- 
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cben Notwendigkeit, Arbeitskräfte zur Erreichung einer be-
stimmten Arbeitsleistung zu motivieren, hat deshalb zur Ent-
wicklung einer Reihe von neuen Modellvarianten geführt. 

Die Zahlung höherer als markträumender Lohnsätze läßt sich 
darüber hinaus mit drei weiteren effizienzlohntheoretischen 
Argumenten begründen: 

a) Ein Unternehmen kann die Strategie verfolgen, durch 
höhere Löhne als die Konkurrenz sie bietet, das Bewerberan-
gebot für offene Stellen zu vergrößern. Auf diese Weise wer-
den Transaktionskosten für die Suche von Arbeitskräften ein-
gespart. 

b) Weiterhin können Transaktionskosten gesenkt werden, 
wenn sich ein Unternehmen dazu entschließt, höhere Löhne 
zu bezahlen, weil die Fluktuation durch eine Verringerung der 
Abwanderung in andere Unternehmen gesenkt wird. Auf die-
se Weise verringern sich für den Betrieb die Such-, Einstel- 
lungs- und Einarbeitungskosten, die mit der Wiederbesetzung 
der freiwerdenden Stelle verbunden sind. 

c) Schließlich kann die Illoyalität von Mitarbeitern, die sich 
im Vergleich zu ihren Kollegen als ungerecht entlohnt be-
trachten, aus Sicht von Psychologen und Soziologen zu Lei-
stungszurückhaltung oder „Sich-Drücken“ (Shirking) führen. 

Nach der Effizienzlohntheorie können also Firmen ihre Ge-
winne maximieren, obwohl sie eine über dem Markträu-
mungslohnsatz liegende Lohnprämie zahlen, wenn die indu-
zierte Produktivitätszunahme die Kosten der Lohnprämie 
kompensiert. Aus der Effizienzlohntheorie lassen sich darü-
ber hinaus Hypothesen über die betriebliche Lohnstruktur ab-
leiten, wenn unterstellt wird, daß der Zusammenhang zwi-
schen Lohnprämie und Produktivitätssteigerung bei ver- 

 
1 Vgl. zu dieser Einschätzung Kraft (1989) und Schnabel (1995). 
2 Für weitere Informationen über das IAB-Betriebspanel vgl. Infratest So-

zialforschung (1993 und 1994), Projektgruppe IAB-Betriebspanel (1991 
und 1993), Bellmann/Kohaut/Kühl (1994). 

3 Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur varianzproportionalen Allo- 
kation der Stichprobe. Die daraus    resultierende Stichprobe entspricht 
näherungsweise einer beschäftigungsproportional gezogenen Stichprobe 
(Pfanzagl 1978, S. 162 ff). 

schiedenen Betriebstypen unterschiedlich ist. So ließen sich 
z. B. dann positive Firmengrößenlohndifferentiale erwarten, 
wenn die Produktivität der Arbeitskräfte in größeren Betrie-
ben stärker auf Lohnprämien reagierte. 

Verhandlungsansätze 

Die Bildung von Marktmacht auf Seiten der Arbeitskräfte ist 
in der Literatur sehr intensiv diskutiert worden. Die Organi-
sations- und Drohfähigkeit der Arbeitnehmervertretungen 
hängt unter anderem ab von der Betriebsgröße, dem Anteil 
der Berufsgruppen, die leicht organisierbar sind, von der Ver-
wundbarkeit der Unternehmen gegenüber Arbeitskämpfen 
und den rechtlichen und organisatorischen Strukturen des Ta-
rifverhandlungssystems. 

Die Höhe der übertariflichen Bezahlung wird bei diesem An-
satz durch die Verhandlungsstärke der auf Betriebsebene ver-
handelnden Belegschafts- und Unternehmensvertreter be-
stimmt. Bei den institutionellen Verhältnissen in Deutschland 
hat der Betriebsrat als Vertretung der Belegschaft in nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz Zustimmungspflichtigen Berei-
chen (wie z.B. der Arbeitszeitgestaltung) eine große, auch auf 
andere Bereiche übertragbare Verhandlungsmacht. Damit ist 
zu erwarten, daß der Betriebsrat auch die Möglichkeit hat, ta-
rifliche Zuschläge, Prämien etc. durchzusetzen.1 

3 Konzeption der Untersuchung 
3.1 Übertarifliche Entlohnung und Lohnhöhe im IAB-
Betriebspanel 

Im 3. Quartal 1993 wurde die erste Befragungswelle des IAB-
Betriebspanels in den alten Bundesländern durchgeführt. Er-
gebnisse aus der Befragung von 4 300 Betrieben durch Inter-
viewer von Infratest Sozialforschung, München, liegen vor.2 

Die Rücklaufquote lag bei 71 % der erreichbaren Betriebe, die 
aus der Betriebsdatei der Beschäftigtenstatistik der Bundes-
anstalt für Arbeit nach dem Prinzip der optimalen Schichtung3 

als Zufallsstichprobe gezogen wurden. Dabei steigt die Aus-
wahlwahrscheinlichkeit der Betriebe mit ihrer Größe (vgl. Ta-
belle 1). 
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Zur übertariflichen Entlohnung wurden im IAB-Betriebspa-
nel drei Fragen gestellt. Erstens wurde gefragt, ob es für die 
Branche einen Tarifvertrag gibt. Die zweite Frage sollte 
klären, ob in dem Betrieb über den für die Branche gültigen 
Tarifvertrag hinausgehend entlohnt wird. Wenn diese beiden 
Fragen mit „ja“ beantwortet wurden, sollte die relative 
Lohnspanne geschätzt werden, d.h., um wieviel Prozent die 
Löhne und Gehälter im Durchschnitt über dem Tarif liegen.4 

(Vgl. Tabelle 2) 

Tabelle 2: Tarifbindung und übertarifliche Entlohnung 
1993 

 

Neben der übertariflichen Entlohnung wurde im IAB-Be-
triebspanel auch die Bruttolohnsumme (ohne Arbeitgeberan-
teil zur Sozialversicherung) für den Monat Juni 1993 erfragt. 
Bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten pro Betrieb er-
gibt sich eine durchschnittliche Lohnsumme von 2 748 DM 
je Beschäftigten.5 

Die relative Lohnspanne liegt, bezogen auf alle tarifgebun-
denen Betriebe, bei 7,6 % und bezogen auf alle übertariflich 
entlohnenden Betriebe bei 13,4 %. Dabei ist eine beträchtli-
che Variation über die Branchen feststellbar. Wie aus Tabelle 
3 zu ersehen ist, nehmen bei der Lohnspanne, bezogen auf alle 
tarifgebundenen Betriebe, das Gesundheitswesen (11,3 %), 
die Grundstoffverarbeitung (10,8 %) und die investitionsgü-
tererzeugende Industrie (9,5 %) die Spitzenplätze ein. Die 
beiden letzten Tabellenplätze besetzen die Organisationen 
ohne Erwerbscharakter (0,6 %) sowie Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherungen (0,4 %). 

Betrachtet man die durchschnittliche Bruttolohnsumme pro 
Beschäftigten, so finden sich die höchsten Werte im Bereich 
Bergbau, Energie, Wasser (DM 4 144), bei den Gebietskör-
perschaften und Sozialversicherungen (DM 3 860) und den 
Banken und Versicherungen (DM 3 581). Eine besonders ge-
ringe Lohnhöhe ist im Gesundheitswesen (DM 2 157), bei den 
Gaststätten und Heimen (DM l 771) und in der Landwirt-
schaft (DM l 767) festzustellen. 

 
4 Die genaue Fragenformulierung lautet: Gibt es für Ihre Branche einen Ta-

rifvertrag? Wenn Sie den für Ihre Branche gültigen Tarifvertrag zugrun-
delegen: Zahlen Sie Löhne und Gehälter über Tarif? Wenn ja: Was schät-
zen Sie, um wieviel Prozent die Löhne und Gehälter über dem Tarif lie-
gen? 

5 Zur Berechnung der durchschnittlichen Lohnsumme vgl. Anhang 1. 

Tabelle 3: Übertarifliche Entlohnung und Lohnhöhe 
nach Branchen 

 
Beim Vergleich der relativen Lohnspanne und der Lohnhöhe 
fällt auf, daß im Gesundheitswesen, bei der Verbrauchsgüter-
industrie und im Bereich Handel/ Verkehr und Nachrichten 
die relativen Lohnspannen überdurchschnittlich hoch sind, 
während die Lohnsummen pro Beschäftigten höchstens 
durchschnittlich sind. 

In Tabelle 4 sind die Lohnspannen und die durchschnittlichen 
Lohnsummen nach Betriebsgrößenklassen dargestellt. Die 
nach der Studie von Gerlach und Schmidt (1989) sowie 
Schmidt und Zimmermann (1991) zum Einfluß der Unter-
Tabelle 4: Übertarifliche Bezahlung nach Betriebs-
größen 

a) Gesamtzahl der Beschäftigten am 30.6.1993Quelle: IAB-Betriebspanel 
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nehmensgröße auf die Entlohnung zu erwartende Zunahme 
der Lohnspanne mit der Betriebsgröße ist nicht zu beobach-
ten. Bezogen auf alle tarifgebundenen Betriebe sind die 
Lohnspannen am größten in Betrieben mit 5 bis 99 Beschäf-
tigten und in Betrieben mit mindestens 5 000 Beschäftigten. 
Im Gegensatz dazu kann aus der rein deskriptiven Analyse 
zunächst eine Zunahme der Lohnhöhe mit der Betriebsgröße 
festgestellt werden, auch wenn diese nicht ganz monoton ver-
läuft. So werden die höchsten Löhne in Betrieben mit 2 000 
bis 4 999 Beschäftigten gezahlt, während die niedrigste Lohn-
höhe in Betrieben mit 5 bis 9 Beschäftigten zu beobachten ist. 
Interessant ist auch, daß die Unterschiede zwischen den 
durchschnittlichen Lohnsummen in den Größenklassen er-
heblich sind. So liegt der höchste Wert von DM 4519 um rund 
76 % über dem niedrigsten der Größenklasse mit 5 bis 9 Be-
schäftigten (DM 2 555). 

3.2 Verschiedene Determinanten von Lohnhöhe und übertarif-
licher Entlohnung 
Für die Bestimmung der Bedeutung verschiedener Determi-
nanten der Lohnhöhe und der übertariflichen Bezahlung wer-
den Regressionsmodelle geschätzt. Es werden sowohl für die 
Lohnhöhe als auch für die übertarifliche Entlohnung jeweils 
Regressionsschätzungen für die Gesamtwirtschaft (alle Wirt-
schaftszweige), das Produzierende Gewerbe und den Dienst-
leistungsbereich durchgeführt. Die übertarifliche Entlohnung 
wird als relative Lohnspanne in Prozent gemessen. Als Lohn-
höhe wird die durchschnittliche monatliche Lohnsumme pro 
Beschäftigten eines Betriebes angesetzt, wobei eine semilo-
garithmische Regressionsfunktion6 verwendet, die Lohnsum-
me also logarithmiert wird. 

Als unabhängige Variablen werden die Offene-Stellen-Quo-
te7, die Teilzeitquote, der Frauenanteil an den Beschäftigten, 
der Anteil qualifizierter Arbeiter, Angestellten und Beamten 
als kardinale Variablen sowie die Existenz eines Senioritäts-
entlohnungsprinzips, einer betrieblichen Altersversorgung, 
eines Betriebs- oder Personalrates als nominale Variablen und 
die Modernität der Anlagen und der Stand der Technik als or-
dinal skalierte Variablen berücksichtigt. In den entsprechen-
den Regressionsmodellen werden darüber hinaus der Wirt-
schaftszweig, die Betriebsgröße und die Boustedt-Regionen8 

(in der revidierten, auch als Bik-Kriterium bezeichneten Fas-
sung) als Dummies zusätzlich berücksichtigt. 

Während diese Variablen den Einfluß des Markt-, des Effizi-
enzlohn- und des Verhandlungsansatzes repräsentieren, sol-
len die Zahlung eines Urlaubsgeldes und der Anteil der Kün-
digungen9 als weitere unabhängige Variablen in dem Regres-
sionsmodell mit der abhängigen Variablen „Lohnhöhe“ die 
zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit gewährleisten, da die-
se Zahlungen und Abfindungen in den Angaben zur betrieb-
lichen Lohnhöhe enthalten sein können. Tabelle 5 enthält die 
Deskription aller Variablen der Regressionsmodelle. 

Um zwischen den verschiedenen Ansätzen diskriminieren zu 
können, wäre es wünschenswert, wenn die in die Analyse ein- 

 
6 Vgl. zur Interpretation der Regressionskoeffizienten in semilogarithmi- 

schen Regressionsmodellen Halvorsen/Palmquist (1980). 
7 Die Offene-Stellen-Quote wird als Anzahl der offenen Stellen eines Be-

triebes bezogen auf die Anzahl der Beschäftigten definiert. 
8 Vgl. hierzu Aschpurwis/ Behrens GmbH (1992). 
9 In diese Quote wurden nur Kündigungen seitens des Betriebes und ein-

vernehmliche Vertragsaufhebungen einbezogen, um für evtl. anfallende 
Abfindungszahlungen oder Zahlungen aus Sozialplänen, die Bestandteil 
der betrieblichen Lohnsumme sein können, zu kontrollieren; vgl. hierzu 
auch Anhang l. 

zubeziehenden Variablen einem Ansatz eindeutig zuzuordnen 
wären. Dies ist aber im allgemeinen nicht der Fall. Eine für 
den Marktansatz zentrale Größe ist z. B. die Anzahl der offe-
nen Stellen pro Beschäftigten; je größer der Wert dieser Va-
riablen, um so stärker ist der aktuelle betriebliche Arbeits-
kräftemangel und um so höher sollte die relative Lohnspan-
ne sein. Allerdings betrachtet auch der Labour-Turnover-An-
satz der Effizienzlohntheorie (Schlicht 1975) die Möglich-
keit, mittels betrieblicher Lohnpolitik benötigte Arbeitskräf-
te für den Betrieb zu attrahieren und die Abwanderungsnei-
gung der Arbeitskräfte zu beschränken. Schließlich wird beim 
Verhandlungsansatz der Drohpunkt der Arbeitskräfte eben-
falls als abhängig von den Alternativen zur Beschäftigung in 
einem bestimmten Betrieb angesehen. Dieser Zusammen-
hang kann hergestellt werden, weil eine große Arbeitskräf-
tenachfrage und auch die damit in Verbindung stehende hohe 
Anzahl von offenen Stellen als Zeichen günstiger Alternati-
ven für die Arbeitnehmer zu betrachten ist. Im übrigen spie-
len die außerhalb des Betriebes existierenden Alternativen 
auch eine entscheidende Rolle im Shirking-Ansatz der Effi-
zienzlohntheorie (vgl. Shapiro/Stiglitz 1984, Yellen 1984). 
Ein hoher Frauenanteil, ein hoher Anteil von Teilzeitkräften 
und/oder ein hoher Anteil Un-/Angelernter kennzeichnet Be-
triebe, die für die Rekrutierung ihrer Arbeitskräfte in der Re-
gel nicht auf das Mittel betrieblicher Lohnpolitik zurückgrei-
fen müssen. Insofern ist die Marktposition für diese Betriebe 
günstig und entsprechend ist ein negatives Vorzeichen dieser 
Variablen zu erwarten, d.h., je höher diese Anteile sind, desto 
geringer müßten die Lohnspanne und die betriebliche Lohn-
höhe ausfallen. 
Das Prinzip der Senioritätsentlohnung und eine betriebliche 
Altersversorgung werden als Alternativen zur übertariflichen 
Bezahlung von Arbeitskräften im Shirking-Ansatz der Effizi-
enzlohntheorie (vgl. Lazear 1979, 1981, Bellmann 1986) an-
gesehen. Das bedeutet aber, daß eine Inanspruchnahme die-
ser Strategien nach diesem Ansatz zu einer geringeren über-
tariflichen Bezahlung führen müßte. Der Einfluß auf die 
durchschnittliche Lohnsumme müßte jedoch positiv sein, da 
die Senioritätsentlohnung und die betriebliche Altersversor-
gung tendenziell die Lohnkosten erhöhen. 
Ein als ausreichend bezeichneter Stand der technischen An-
lagen spricht für die Komplexität der verwendeten Technik, 
die auch lohnpolitische Strategien zur Förderung der Lei-
stungs- und Weiterbildungsbereitschaft erforderlich macht. 
Insofern ist wiederum der Shirking-Ansatz der Effizienz-
lohntheorie angesprochen. 

Durch die Wirtschaftszweig- und Regionendummies sollen 
die außerhalb des Betriebes existierenden Alternativen für die 
Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Effizienzlohn- und Ver-
handlungsansätze begründen den Einfluß dieser „fall back po-
sition“ auf das Verhalten von Arbeitskräften und von Ge-
werkschaften bei Lohnverhandlungen. 

Der Betriebsrat wird zwar erst dann in Lohnverhandlungen 
eingeschaltet, wenn die Verhandlungspartner auf sektoraler 
Ebene eine entsprechende Klausel in dem Tarifvertrag ver-
einbaren. In der Tat ist eine gewisse Dezentralisierungsten-
denz zu beobachten, so daß die Grenzen zwischen den im Be-
triebsverfassungsgesetz formell festgelegten Mitbestim-
mungsrechten und der Übernahme weiterer Aufgaben, etwa 
im Rahmen der Verhandlung von Prämien, Arbeitsplatzga-
rantien und Arbeitsbewertungsverfahren fließend sind. Folg-
lich wäre zu erwarten, daß die Existenz eines Betriebs- oder 
Personalrats sich positiv auf Lohnhöhe und übertarifliche 
Entlohnung auswirkt. 
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3.3 Ökonometrischer Ansatz 
In die verschiedenen Regressionsmodelle konnten nur die Be-
triebe einbezogen werden, für die Angaben zu den unabhän-
gigen Variablen vorlagen. Bei den Modellen zur Erklärung 
der übertariflichen Entlohnung wurden die Regressionsmo-
delle auf der Basis aller tarifgebundenen Betriebe berechnet; 
für 3127 Betriebe liegen entsprechende Angaben vor. In die 
Modelle zur Erklärung der Lohnhöhe, d.h. der Bruttolohn-
und Gehaltssumme pro Beschäftigten, wurden nicht nur die 
3329 Betriebe mit Angaben zur Bruttolohn- und Gehalts-
summe einbezogen, sondern es wurde für die übrigen 936 Be-
triebe der jeweilige Branchenmittelwert der Lohnhöhe einge-
setzt und eine Dummy variable zur Kennzeichnung dieser Fälle 
gebildet10. Da nur Betriebe mit Angaben zur Anzahl der Be-
schäftigten in die Stichprobe einbezogen wurden, kann sich 
wegen dieser Variable keine (weitere) Reduzierung der Fall- 

 
10 Vgl. hierzu auch Anhang 1. 
11 Die Ergebnisse für die Variablen „Offene-Stellen-Quote“, „Existenz einer 

Senioritätsentlohnung“ und „Existenz einer betrieblichen Altersversorgung“ 
reagieren sensitiv, je nachdem, ob die Regressionsmodelle ge-wichtet oder 
ungewichtet geschätzt werden. Ansonsten unterscheiden sich die OLS- und 
WLS-Schätzungen kaum. 

zahl bei der Berechnung der Lohnhöhe ergeben. Allerdings 
führen die fehlenden Werte bei anderen Variablen zur weite-
ren Reduktion der Fallzahl auf 3234 Betriebe. Die Regressi-
onsmodelle wurden nach den Methoden der kleinsten Qua-
drate (OLS) und der gewichteten kleinsten Quadrate (WLS) 
geschätzt. 

Den Vorschlag von Dickens (1985), einen Heteroskedastizi-
tätstest durchzuführen, um sich für eine der beiden Methoden 
zu entscheiden, wurde nicht gefolgt, weil bei der großen Fall-
zahl kaum eine Chance besteht, die Nullhypothese der Ho-
moskedastizität nicht abzulehnen, so daß trotz ihrer Proble-
me die Methode der gewichteten kleinsten Quadrate anzu-
wenden wäre. Wir haben statt dessen die Regressionsmodelle 
nach beiden Methoden geschätzt. Es werden die mit der 
Methode der kleinsten Quadrate (OLS) erzielten Ergebnisse 
dargestellt. Diese Ergebnisse unterscheiden sich nicht we-
sentlich von denen der gewichteten kleinsten Quadrate 
(WLS), außer bei den Regressionskoeffizienten der Wirt-
schaftszweig- und der Betriebsgrößendummies11. Da die Zie-
hung der Stichprobe geschichtet nach einer Matrix von 16 
Branchen und 10 Betriebsgrößenklassen erfolgt ist, über-
rascht dieses Ergebnis nicht. 
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4. Ergebnisse der Regressionsschätzung 4.1 

Interpretation der empirischen Ergebnisse 
Tabelle 7: Determinanten der Lohnhöhe und der 
übertariflichen Entlohnung, Gesamtwirtschaft (OLS-
Schätzungen)

Für die Bestimmung der Bedeutung ausgewählter Determi-
nanten der Lohnhöhe und der übertariflichen Bezahlung wer-
den verschiedene Regressionsmodelle mit den Daten der 1. 
Welle des IAB-Betriebspanels geschätzt. Der theoretisch zu 
erwartende Einfluß der betrachteten Variablen auf die Lohn-
höhe bzw. die übertarifliche Entlohnung (Lohnspanne) und 
die empirischen Ergebnisse sind für die Gesamtwirtschaft in 
Tabelle 6 zusammengefaßt. Die empirischen Ergebnisse ent-
sprechen insgesamt weitgehend den theoretischen Erwartun-
gen. Bei der Betrachtung des Einflusses einzelner Variablen 
auf die Lohnhöhe und die übertarifliche Entlohnung ergeben 
sich jedoch teilweise Abweichungen zu den theoretisch er-
warteten Ergebnissen. 

Im folgenden sollen zunächst die Ergebnisse für die quanti-
tativen unabhängigen Variablen und die qualitativen Varia-
blen mit zwei Ausprägungen ausführlicher dargestellt wer-
den. Die Interpretation der Ergebnisse für die Dummyvaria-
blengruppen Wirtschaftszweigzugehörigkeit, Betriebsgröße, 
Region und technische Ausstattung schließt sich daran an. 

Einfluß der quantitativen und qualitativen Variablen 
In den Tabellen 7 und 8 sind für diese Variablen die Ergeb-
nisse für alle Wirtschaftszweige, sowie für das Produzieren-
de Gewerbe und die Dienstleistungen getrennt wiedergege-
ben. 

Tabelle 6: Verschiedene Determinanten von Lohnhöhe 
und übertariflicher Entlohnung (Gesamtwirtschaft) 

 

Bemerkungen: Außerdem enthalten die Regressionsmodelle (0,l)-Variable 
für die Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig, einer Betriebsgrößenklasse 
und einer Region sowie für den Stand der Technik. Die Berücksichtigung des 
Urlaubsgeldes und der Kündigungsrate ist in den Regressionsmodellen mit 
der Lohnhöhe (Lohn- und Gehaltssumme je Beschäftige) als abhängiger 
Variable erfolgt, um einen zwischenbetrieblichen Vergleich zu ermöglichen, 
da die Zahlung eines Urlaubsgeldes und von Abfindungen bei betriebsbe-
dingten Kündigungen zwar in der Lohn- und Gehaltssumme enthalten sein 
kann, aber im Fragebogen nicht getrennt ausgewiesen wird. Die absoluten t-
Werte sind im Klammem angegeben. * (**) bedeutet Signifikanz auf dem 5% 
(1%) – Niveau. 

Quelle: IAB-Betriebspanel 1993 

1) In den Regressionsmodellen zur Erklärung der Lohnhöhe 
wird der theoretisch erwartete Einfluß des Frauenanteils, des 
Anteils an Teilzeitkräften und an qualifizierten Arbeitskräften 
bestätigt. Alle Koeffizienten sind signifikant und mit dem er-
warteten Vorzeichen geschätzt worden. Das bedeutet, daß Be-
triebe mit einem hohen Frauenanteil und/oder einem hohen 
Anteil an Teilzeitbeschäftigten geringere Löhne zahlen. Das 
gleiche gilt, wenn der Anteil der qualifizierten Arbeitskräfte 
gering ist. Betrachtet man dagegen diese Variablen in den Mo-
dellen für die übertarifliche Entlohnung kann nur der negati-
ve Einfluß eines hohen Teilzeitkräfteanteils für die Gesamt-
wirtschaft empirisch bestätigt werden. Für den Frauenanteil 
und den Anteil qualifizierter Arbeitskräfte ist in keinem die-
ser Modelle ein signifikanter Einfluß nachzuweisen. 

2) Die Offene-Stellen-Quote übt in der Gesamtwirtschaft kei-
nen signifikanten Einfluß auf die Lohnhöhe aus. Für die 
übertarifliche Entlohnung ergibt sich hier jedoch der erwar-
tete signifikant positive Einfluß. Im Produzierenden Gewer-
be kann weder für die Erklärung der Lohnhöhe noch für die 
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Tabelle 8: Determinanten der Lohnhöhe und der übertariflichen Entlohnung für das Produzierende Gewerbe und den 
Dienstleistungsbereich (OLS-Schätzungen) 

 

Bemerkungen: Außerdem enthalten die Regressionsmodelle (0, l)-Variable für die Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig, einer Betriebsgrößenklasse und einer 
Region sowie für den Stand der Technik. Die Berücksichtigung des Urlaubsgeldes und der Kündigungsrate ist in den Regressionsmodellen mit der Lohnhöhe 
(Lohn- und Gehaltssumme je Beschäftige) als abhängiger Variable erfolgt, um einen zwischenbetrieblichen Vergleich zu ermöglichen, da die Zahlung eines Ur-
laubsgeldes und von Abfindungen bei betriebsbedingten Kündigungen zwar in der Lohn- und Gehaltssumme enthalten sein kann, aber im Fragebogen nicht ge-
trennt ausgewiesen wird. Die absoluten t-Werte sind im Klammem angegeben. * (**) bedeutet Signifikanz auf dem 5% (1%) – Niveau. 

Quelle: IAB-Betriebspanel 1993 

übertarifliche Entlohnung ein signifikanter Einfluß der Offe-
ne-Stellen-Quote nachgewiesen werden. Für den Dienstlei-
stungsbereich zeigt sich ein theoretisch nicht zu erwartendes 
signifikant negatives Vorzeichen für den Einfluß auf die 
Lohnhöhe, während der Einfluß dieser Variablen auf die 
übertarifliche Bezahlung signifikant positiv und zudem sehr 
stark ist. 

3) Nach dem Shirking-Ansatz der Effizientlohntheorie kann 
die Senioritätsentlohnung ebenso wie die betriebliche Alters-
versorgung als eine Alternative zur übertariflichen Entloh-
nung betrachtet werden, die jedoch insgesamt die durch-
schnittliche Lohnsumme erhöht. Demnach wäre ein negativer 
Einfluß dieser Variablen auf die Lohnspanne und ein positi-
ver auf die Lohnhöhe zu erwarten. Dieser Zusammenhang 
kann jedoch in keinem der betrachteten Modelle empirisch 
bestätigt werden. So ist die Variable Seniortätsentlohnung we-
der für die Gesamtwirtschaft noch für den Dienstleistungsbe-
reich signifikant. Dies gilt sowohl für die übertarifliche Ent-
lohnung als auch für die Lohnhöhe. Nur im Produzierenden 

Gewerbe ist ein signifikanter Einfluß nachzuweisen. Aller-
dings ist der gefundene empirische Einfluß auf die Lohnhöhe 
negativ und auf die übertarifliche Entlohnung positiv, so daß 
die theoretischen Erwartungen ebenfalls nicht bestätigt wer-
den. 

4) Gibt es im Betrieb eine eigene Altersversorgung, so führt 
dies in der Gesamtwirtschaft und im Dienstleistungsbereich, 
nicht aber im Produzierenden Gewerbe zu signifikant höhe-
ren Löhnen. Die Effekte auf die übertarifliche Entlohnung 
sind statistisch nicht gesichert. 

5) Die Existenz eines Betriebs- oder Personalrates hat einen 
signifikant positiven Einfluß auf die Lohnhöhe in der Ge-
samtwirtschaft und im Dienstleistungsbereich (aber nicht im 
Produzierenden Gewerbe), während die übertarifliche Ent-
lohnung bei Existenz eines Betriebs- oder Personalrats für die 
Gesamtwirtschaft,  das  Produzierende  Gewerbe  und den 
Dienstleistungsbereich signifikant niedriger ist. Diese Ergeb-
nisse stimmen mit denen von Addison/Kraft/Wagner (1993) 
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überein, die ebenfalls die Lohnhöhe und die übertarifliche 
Entlohnung mit den Daten von 43 Firmen aus der ersten Welle 
der Pilotstudie des Firmenpanel-Projektes „Produzieren in 
Baden-Württemberg und Niedersachsen“ untersucht haben. 
Meyer (1994, 1995) erhält mit denselben Daten wie diese Au-
toren ebenfalls einen negativen Einfluß des Betriebsrates auf 
die übertarifliche Entlohnung. Addison/Kraft/Wagner (1993) 
erklären ihr Ergebnis damit, daß in Branchen, in denen die 
Betriebsräte stärker in den Betrieben vertreten sind, die tarif-
liche Lohnhöhe bereits über der anderer Branchen liegt, d.h., 
eine höhere Bezugsbasis für die Berechnung der übertarifli-
chen Entlohnung entsteht. Allerdings ist bei der Interpretati-
on dieses Befundes erstens zu beachten, daß der Einfluß des 
Betriebsrates auf die Tarifabschlüsse nur auf indirektem Wege 
erfolgen kann. Zweitens wurde in unserem Regressionsmo-
dell – anders als bei Addison/Kraft/Wagner (1993) – für den 
Einfluß der Wirtschaftszweige in der Regression kontrolliert, 
so daß der Einfluß des Wirtschaftszweiges auf die übertarif-
liche Entlohnung keine Verzerrung der Schätzung des Re-
gressionskoeffizienten der Variablen „Existenz eines Be-
triebs- oder Personalrates“ hervorrufen kann. 

Darüber hinaus muß bei der Interpretation des Einflusses des 
Betriebs-/Personalrates berücksichtigt werden, daß der Ein-
fluß auf die Lohnhöhe in unserem Modell den Gesamteffekt 
widerspiegelt, da in der von uns verwendeten durchschnittli-
chen Lohnsumme auch der übertarifliche Anteil der Entloh-
nung enthalten ist. Das bedeutet aber, daß die Existenz eines 
Betriebs- oder Personalrats insgesamt einen positiven Netto-
effekt auf die Entlohnung im Betrieb ausübt. 

Insgesamt fällt auf, daß die Lohnhöhe wohl eher von inner-
betrieblichen Strukturen, wie beispielsweise dem Frauenan-
teil oder dem Anteil qualifizierter Beschäftigter, beeinflußt 
wird. Die übertarifliche Entlohnung hingegen ist möglicher-
weise stärker von externen Faktoren, insbesondere von Re-
aktionen des Arbeitsmarktes, abhängig. 

Einfluß der Dummyvariablengruppen 
Der Einfluß der Dummyvariablengruppen (Wirtschafts-
zweig, Betriebsgröße, Region, Modernität der Anlagen und 
Stand der Technik) kann nicht allein auf der Basis der einzel-
nen Regressionskoeffizienten der Dummyvariablen beurteilt 

werden, da diese immer nur in bezug auf ihre Referenzgrup-
pe interpretiert werden können. Um den Gesamteffekt einer 
Dummyvariablengruppe abschätzen zu können, müssen zwei 
Regressionsmodelle verglichen werden, nämlich jeweils das 
Modell, das die Dummyvariablengruppe umfaßt und ein an-
sonsten gleich spezifiziertes ohne diese Dummyvariablen-
gruppe. Ein geeignetes Kriterium zur Beurteilung des Ein-
flusses der gesamten Dummyvariablengruppe ist das Be-
stimmtheitsmaß. Allerdings muß auf das korrigierte Be-
stimmtheitsmaß R2

korr  zurückgegriffen werden, da das unkor-
rigierte Bestimmtheitsmaß nicht sinken kann, wenn eine zu-
sätzliche Variable in das Regressionsmodell aufgenommen 
wird. Ein einfacher Vergleich von R2

korr bei zwei oder mehr 
Modellen reicht zur Beurteilung jedoch nicht aus, da die R2

korr 
Stichprobengrößen sind und somit auch zufällig voneinander 
abweichen können. Um zwischen systematischer und zufäl-
liger Abweichung trennen zu können, bietet sich folgender 
Auswahltest an (vgl. Hübler 1989, S. 119), der einen Ver-
gleich der Erklärungskraft von Regressionsmodellen mit und 
ohne bestimmten Variablengruppen ermöglicht: 

 
Wenn der Wert der Teststatistik F größer ist als der Wert aus 
der theoretischen Verteilung, wird die Hypothese, daß die 
Dummyvariablengruppe keinen Einfluß hat, verworfen. In 
der Tabelle 9 sind die Bestimmtheitsmaße und die Ergebnis-
se der Auswahltests dargestellt. 

Es zeigt sich, daß der Einfluß der betrachteten Dummyvaria-
blengruppen mit der Ausnahme des Einflusses der „Moder-
nität der Anlagen“ auf die Lohnhöhe hochsignifikant ist. Der 
signifikante Einfluß der Branche und der Region bestätigt die 
Rolle der „fall back position“ der Arbeitskräfte, also der 
außerhalb des Betriebes existierenden Alternativen, für die 

Tabelle 9: Vergleich der verschiedenen Regressionsmodeile (Gesamtwirtschaft) 

 

  

** Wert signifikant auf dem 1% – Niveau Quelle: IAB-Betriebspanel 1993 
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übertarifliche Entlohnung und die Lohnhöhe. Sowohl von der 
Effizienzlohntheorie als auch von den Verhandlungsansätzen 
werden diese Variablen als wichtige Einflußfaktoren betrach-
tet. Eine weitergehende Interpretation anhand dieses Modells 
ist jedoch nicht möglich, da für die Wirtschaftszweige und die 
Regionen eine relative grobe Klassifizierung verwendet wer-
den mußte. 

Für die beiden Dummyvariablengruppen, die die technische 
Ausstattung des Betriebes abbilden sollen, ist ebenfalls ein 
signifikanter Einfluß auf die übertarifliche Entlohnung in der 
Gesamtwirtschaft und für den „Stand der Technik“ auch auf 
die Lohnhöhe nachzuweisen. In bezug zur jeweiligen Refe-
renzgruppe ist bei keiner der beiden Variablen ein signifikan-
ter Einfluß erkennbar. 

Effekte der Kontrollvariablen 
Im Anhang werden methodische Probleme der Messung der 
abhängigen Variablen „Lohnhöhe“ ausführlich erörtert. Die 
Berücksichtigung des Urlaubsgeldes und der Kündigungsrate 
in den Regressionsmodellen mit der Lohnhöhe als abhän-
giger Variable wurde vorgenommen, um einen zwischenbe-
trieblichen Vergleich zu ermöglichen, obwohl die Zahlung ei-
nes Urlaubsgeldes und von Abfindungen bei betriebsbeding-
ten Kündigungen zwar in der Lohn- und Gehaltssumme ent-
halten sein kann, aber nicht im Fragebogen getrennt ausge-
wiesen ist. In allen Regressionsmodellen erweist sich das Ur-
laubsgeld, nicht aber die Kündigungsrate als signifikant. Die 
Dummyvariable „fehlende Angabe zur Lohnhöhe“, die den 
Fällen zugeordnet wurde, bei denen die Branchenmittelwer-
te für die Berechnung der Lohnhöhe verwendet wurden, ist 
statistisch signifikant. Das bedeutet jedoch, daß die fehlenden 
Angaben bei der Variablen Lohnhöhe nicht zufällig streuen, 
sondern daß systematische Verzerrungen vorliegen. Folglich 
muß der Ausfallprozeß noch genauer analysiert werden. Für 
die Interpretation der vorliegenden Regressionsergebnisse 
dürften sich jedoch keine gravierenden Änderungen ergeben, 
da der Einfluß dieser Kontrollvariablen im Vergleich zu den 
anderen Einflußgrößen minimal ist. 

4.2 Graphische Analyse des Zusammenhangs zwischen Be-
triebsgröße und Entlohnung 
Der Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Entlohnung 
soll im folgenden etwas ausführlicher dargestellt und insbe-
sondere auch graphisch verdeutlicht werden, da sowohl auf-
grund der Effizienzlohntheorie als auch aufgrund anderer 
empirischer Untersuchungen (vgl. Gerlach/ Schmidt 1989, 
Schmidt/Zimmermann 1991) ein positiver Zusammenhang 
zwischen der Betriebsgröße und der Entlohnung zu erwarten 
wäre. Aus der rein deskriptiven Analyse des Zusammen-
hangs12 ist keine monotone Zunahme der Lohnspanne mit der 
Betriebsgröße zu beobachten. Im Gegensatz dazu kann für die 
Lohnhöhe ein Anstieg mit der Betriebsgröße festgestellt wer-
den, der allerdings nicht vollständig monoton verläuft. 

Um den Einfluß der Betriebsgröße besser beurteilen zu kön-
nen, wurde neben der deskriptiven Betrachtung auch ein uni-
variates Regressionsmodell mit der Betriebsgröße als einzi-
ger unabhängiger Variablen geschätzt. Da die ausschließliche 
Betrachtung der Betriebsgröße zu Fehlschlüssen führen kann, 
werden die univariaten Regressionsmodelle den Ergebnissen 
der multivariaten Regressionen gegenübergestellt. 

 

In den Abbildungen l bis 6 wird der Einfluß der Betriebsgröße 
auf die übertarifliche Entlohnung und die Lohnhöhe darge-
stellt, indem die Regressionskoeffizienten der als Dummyva-
riablen kodierten Betriebsgrößenklassen mit der nach oben 
offenen Randklasse (Betriebe mit 5 000 und mehr Beschäf-
tigten) als Referenzgruppe in ein Diagramm übertragen wer-
den. 

Es zeigt sich, daß die relative Lohnspanne in größeren Be-
trieben geringer ist als in kleinen Betrieben, wenn man von 
der ersten und der letzten Betriebsgrößenklasse absieht. Die-
se Aussage gilt sowohl für die univariate als auch für die mul-
tivariate Analyse, unabhängig davon, ob gewichtet wird oder 
nicht. Der Einfluß der Betriebsgröße auf die Lohnhöhe ist mo-
noton zunehmend, wenn eine univariate Analyse durchge-
führt wird, wobei der Bereich der Betriebe mit 200 bis 999 
Beschäftigten eine Ausnahme bildet. Dagegen ist der Zusam-
menhang zwischen Betriebsgröße und Lohnhöhe bei der mul-
tivariaten Analyse nur monoton zunehmend im Bereich der 
Betriebe mit 5 bis 99 Beschäftigten. Für die Beziehung zwi-
schen Betriebsgröße und übertarifliche Entlohnung kann 
ebenfalls kein monoton steigender Verlauf nachgewiesen 
werden. 

Die getrennte Betrachtung des Produzierenden Gewerbes und 
des Dienstleistungsbereichs zeigt, daß die Lohnhöhe im Pro-
duzierenden Gewerbe mit der Betriebsgröße stärker variiert 
als im Dienstleistungsbereich. Bei der übertariflichen Ent-
lohnung liegen die Betriebe mit 5 000 und mehr Beschäftig-
ten im Produzierenden Gewerbe besser als die anderen Be-
triebe, während dies im Dienstleistungsbereich umgekehrt ist. 
Trotz der Verwendung unterschiedlicher Regressionsmodelle 
konnte der erwartete positive Zusammenhang zwischen der 
Betriebsgröße und der Entlohnung empirisch nicht bestätigt 
werden. Die auf der Basis von Individualdaten gewonnenen 
Erkenntnisse zum monoton ansteigenden Verlauf der Bezie-
hung von Unternehmensgröße und Entlohnung (vgl. Ger-
lach/Schmidt 1989 und Schmidt/Zimmermann 1991) sind 
wohl zu relativieren. 

5 Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde mit den Daten der 1. Welle des IAB-
Betriebspanels der Einfluß einer Reihe von Variablen als De-
terminanten der betrieblichen Lohnhöhe und der übertarifli-
chen Bezahlung untersucht und damit die Bedeutung des 
Markt-, des Effizienzlohnansatzes und des Verhandlungsan-
satzes bei der Erklärung der Lohnhöhe und der übertariflichen 
Bezahlung überprüft. 

Es ergeben sich interessante Unterschiede hinsichtlich des 
Einflusses bestimmter Variablen auf die Lohnhöhe und die 
übertarifliche Entlohnung: Während die Offene-Stellen-Quo-
te in den Regressionen für die übertarifliche Entlohnung 
hochsignifikant und positiv ist, ist der Einfluß auf die Lohn-
höhe negativ, wobei der Einfluß im Dienstleistungsbereich 
sogar hochsignifikant ist. Während der Frauenanteil, der An-
teil Qualifizierter und der Teilzeitkräfteanteil an den Be-
schäftigten, die die Marktposition der Betriebe charakterisie-
ren, in den Regressionen für die Lohnhöhe signifikant sind, 
ist dies in den entsprechenden Regressionen für die überta-
rifliche Bezahlung nicht der Fall. Der Einfluß der Senioritäts-
entlohnung und der betrieblichen Altersversorgung ist eben-
falls uneinheitlich. In Übereinstimmung mit zwei anderen 
Studien führt die Existenz eines Betriebsrates zu einer gerin-
geren übertariflichen Entlohnung und einer höheren Lohn-
und Gehaltssumme je Beschäftigten. Insgesamt zeigt sich, 
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daß die Trennung der von den drei verschiedenen Er-
klärungsansätzen ausgehenden Effekte nicht möglich ist und 
die auf der Basis dieser Theorien erwarteten Vorzeichen nicht 
immer geschätzt werden. 

Darüber hinaus fällt auf, daß die Lohnhöhe wohl eher von in-
nerbetrieblichen Strukturen, wie beispielsweise dem Frau-
enanteil oder dem Anteil qualifizierter Beschäftigter beein-
flußt wird. Die übertarifliche Entlohnung hingegen ist mög-
licherweise stärker von externen Faktoren, insbesondere von 
Reaktionen des Arbeitsmarktes, abhängig. 

Der Einfluß der Dummyvariablengruppen Betriebsgröße, 
Wirtschaftszweig, Boustedt-Region und des Standes der 
Technik ist hochsignifikant. Dabei ergeben sich für den Ein-
fluß der Betriebsgröße auf die Entlohnung sehr interessante 
Ergebnisse: Die relative Lohnspanne in größeren Betrieben 
ist geringer als in kleineren, wenn man von den Flügelklas-
sen absieht. Der Einfluß der Betriebsgröße auf die Lohnhöhe 
ist monoton zunehmend, wenn eine univariate Analyse durch-
geführt wird, wobei der Bereich der Betriebe mit 200 bis 999 
Beschäftigten eine Ausnahme bildet. Im Gegensatz dazu ist 
dieser Zusammenhang bei multivariaten Analysen nur bei Be-
trieben mit 5 bis 99 Beschäftigten monoton zunehmend. Ver-
gleicht man Betriebe unterschiedlicher Größe, so ist die Va-
riation der Lohnhöhe im Produzierenden Gewerbe stärker als 
im Dienstleistungsbereich. 
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Anhang 
Zusätzliche Informationen zur Variablen „Lohnhöhe“ 
Einführung/Allgemeines 
In der 1. Welle des IAB-Betriebspanels wurde die Frage nach 
der Bruttolohnsumme (ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialver-
sicherung) im Juni 1993 gestellt. Wie sich nach Abschluß der 
Befragung herausstellte, ist diese Variable aus mehreren 
Gründen nicht ohne weitere Prüfung und Datenbereinigung 
verwendbar. Zunächst war die Antwortbereitschaft der Be-
triebe — wie bei Fragen, die Betriebsinterna betreffen, zu er-
warten – deutlich niedriger als bei anderen Fragen. So liegt 
der Anteil der fehlenden Angaben zu dieser Frage bei etwa 
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22%, wobei dieser Anteil in einzelnen Branchen zum Teil 
noch deutlich über dem Durchschnitt liegt. Plausiblitätsprü-
fungen ergaben zudem, daß die Lohnsummen teilweise deut-
lich überhöht bzw. viel zu niedrig ausgewiesen wurden. Die-
ses Problem resultiert wohl auch daraus, daß die Formulie-
rung der Frage nicht eindeutig genug war und folglich die Be-
triebe unterschiedliche Lohnsummen angaben. Nachfragen 
bei den Betrieben ergaben, daß teilweise Urlaubsgeld mitein-
gerechnet wurde und daß einige Betriebe auch Abfindungen 
oder Kosten aus Sozialplänen mit in die Bruttolohnsumme 
einbezogen haben. 

Trotz der nicht unerheblichen Datenprobleme erschien es uns 
sinnvoll, die Bruttolohnsumme in die Analyse einzubeziehen, 
da es relativ wenig Daten hierzu auf Betriebsebene gibt und 
eine Ergänzung der Analyse der übertariflichen Entlohnung 
um die Lohnhöhe besonders interessante Vergleichsmöglich-
keiten bietet. Um einen Teil der Probleme zu entschärfen, 
wurden die Daten bereinigt und zusätzlich mit einem einfa-
chen Imputationsverfahren bei der Regressionsanalyse gear-
beitet. 

Die Vergleichbarkeit zwischen den Betrieben wird durch eine 
Standardisierung erreicht. Dazu wurden die Bruttolohnsum-
me auf die Gesamtzahl der Beschäftigten am 30. 6. 1993 in 
dem jeweiligen Betrieb bezogen. Da die Bruttolohnsumme 
auf alle Beschäfigten incl. Teilzeitkräfte und geringfügig Be-
schäftigte bezogen wird, ohne daß dabei die Arbeitszeit der 
einzelnen Person berücksichtigt werden kann13, darf die 

 
13 Die dazu notwendigen Angaben zur Arbeitszeit der einzelnen Beschäf- 

tigtengruppen können aus den Betriebspaneldaten nur unter Schwierigkeiten 
geschätzt werden. 

14 Es wurde der Mediän gewählt, da er im Gegensatz zum Mittelwert nicht 
von Extremwerten abhängt. Auf eine branchenweise Betrachtung der 
Ausreißer wurde verzichtet, da die Streuungen innerhalb der Branchen 
relativ homogen sind. 

15 Als weitere Kontrollvariablen wären die Zahl der geleisteten Überstunden 
bzw. die Inanspruchannahme von Kurzarbeit denkbar. Es wurden von 
uns entsprechende Modelle unter Einbeziehung dieser beiden Variablen 
geschätzt. Da sich jedoch keine wesentliche Unterschiede zu den hier be-
schriebenen Modellen ergeben, soll auf die Darstellung in diesem Zu-
sammenhang verzichtet werden. 

durchschnittliche Lohnsumme nicht als durchschnittliches 
persönliches Monatseinkommen interpretiert werden. 

Anpassung des Wertebereichs und zusätzliche Kontrollvaria-
blen 
Nach einer Plausibilitätsprüfung der Lohnsumme pro Be-
schäftigten blieben die Angaben unberücksichtigt, bei denen 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte oder Beamte weni-
ger als DM 600,- pro Monat verdienen. Als Obergrenze wurde 
der Median14 plus dreifacher Standardabweichung akzeptiert 
um extrem überhöhte Angaben auszuschließen; das ent-
spricht einer durchschnittlichen Lohnsumme pro Beschäfti-
gen von DM 9000,-. 

Als zusätzliche Kontrollvariablen wurden die Zahlung von 
Urlaubsgeld und eine Kündigungsrate – definiert als Anteil 
der Kündigungen seitens des Betriebes plus einvernehmliche 
Aufhebungen an allen Beschäftigten – in die Regressions-
analyse miteinbezogen. Über die Variable „Urlaubsgeld“ 
kann kontrolliert werden, wie die Lohnhöhe von ihr abhängt, 
was besonders wichtig ist, da die Bruttolohnsumme zum Teil 
das Urlaubsgeld einschließt. Mit der Kündigungsrate soll die 
mögliche Belastung der Betriebe mit Abfindungen und Sozi-
alplankosten abgebildet werden, die ebenfalls von manchen 
Betrieben mit in die Lohnsumme eingerechnet wurden.15 

Imputation der Branchenmittelwerte für fehlende Angaben und 
Kontrolldummy 
Da der Anteil der fehlenden Werte bei der Frage nach der Brut-
tolohnsumme relativ hoch ist, wurden bei diesen Betrieben 
die jeweiligen Branchenmittelwerte eingesetzt. Auf diese 
Weise war es möglich mit einem größeren Stichprobenum-
fang zu rechnen. Hierfür wurde auch eine weitere Dum-
myvariable in die Regressionsmodelle mitaufgenommen. 
Diese Variable erhält den Wert l, wenn der Betriebe die Fra-
ge nach der Lohnsumme beantwortet hat und den Wert 0, 
wenn die Lohnsumme durch das Branchenmittel ersetzt 
wurde. 
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